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Harmsen Utescher, Neuer Wall 80, 20354 Hamburg

Abmahnung Rechtsanwalt Harmsen Utescher, Neuer Wall 80, 20354Abmahnung Rechtsanwalt Harmsen Utescher, Neuer Wall 80, 20354Abmahnung Rechtsanwalt Harmsen Utescher, Neuer Wall 80, 20354Abmahnung Rechtsanwalt Harmsen Utescher, Neuer Wall 80, 20354    

Hamburg, Markenrecht Wettbewerbsrecht UrheberrechtHamburg, Markenrecht Wettbewerbsrecht UrheberrechtHamburg, Markenrecht Wettbewerbsrecht UrheberrechtHamburg, Markenrecht Wettbewerbsrecht Urheberrecht    erhalten?erhalten?erhalten?erhalten?

Rechtsanwalt Harmsen Utescher, Neuer Wall 80, 20354Rechtsanwalt Harmsen Utescher, Neuer Wall 80, 20354Rechtsanwalt Harmsen Utescher, Neuer Wall 80, 20354Rechtsanwalt Harmsen Utescher, Neuer Wall 80, 20354    Hamburg, ist auf Hamburg, ist auf Hamburg, ist auf Hamburg, ist auf 

den Gebieten Markenrecht und/oder Wettbewerbsrecht, bzw.den Gebieten Markenrecht und/oder Wettbewerbsrecht, bzw.den Gebieten Markenrecht und/oder Wettbewerbsrecht, bzw.den Gebieten Markenrecht und/oder Wettbewerbsrecht, bzw.    

Urheberrecht und Geschmacksmusterrecht tätig.Urheberrecht und Geschmacksmusterrecht tätig.Urheberrecht und Geschmacksmusterrecht tätig.Urheberrecht und Geschmacksmusterrecht tätig.

Typischerweise werden Rechte in diesen Bereichen durch Abmahnungen geltend 

gemacht. Rechtsanwalt Harmsen Utescher, Neuer Wall 80, 20354 Hamburg, vertritt 

regelmäßig mittelständische und große Unternehmen.

Schritte nach Erhalt derSchritte nach Erhalt derSchritte nach Erhalt derSchritte nach Erhalt der    Abmahnung von Rechtsanwalt Harmsen Utescher, Abmahnung von Rechtsanwalt Harmsen Utescher, Abmahnung von Rechtsanwalt Harmsen Utescher, Abmahnung von Rechtsanwalt Harmsen Utescher, 

Neuer Wall 80, 20354 Hamburg,Neuer Wall 80, 20354 Hamburg,Neuer Wall 80, 20354 Hamburg,Neuer Wall 80, 20354 Hamburg,    

Außerordentlich wichtig ist es, bei Erhalt der Abmahnung von Rechtsanwalt Harmsen 

Utescher, Neuer Wall 80, 20354 Hamburg, die gesetzten Fristen zu notieren. Zudem 

sollte das Eingangsdatum, sowie Art der Zustellung (Fax, Mail, Einschreiben.) notiert 

werden. Gleichzeitig sollte die von Rechtsanwalt Harmsen Utescher, Neuer Wall 80, 

20354 Hamburg, gesetzte Frist beachtet und registriert werden.

Wer darf eine AbmahnungWer darf eine AbmahnungWer darf eine AbmahnungWer darf eine Abmahnung    versenden?versenden?versenden?versenden?

Absender der Abmahnung können u. a. Markeninhaber, Wettbewerber oder auch 

Urheber oder Inhaber von Leistungsschutzrechten sein. Das Wettbewerbsrecht erlaubt 

lediglich Mitbewerbern (z. B. vertreten durch Rechtsanwalt Harmsen Utescher, Neuer 

Wall 80, 20354 Hamburg, ) und gewerblichen Verbänden bzw. Wettbewerbsvereinen 

unter bestimmten Voraussetzungen abzumahnen.

Ist Grund der wettbewerbsrechtlichen Abmahnung eine bestimmte Werbung muss sich 

diese auf einen oder mehrere Mitbewerber oder die von ihnen angebotenen Waren 

oder Dienstleistungen beziehen. Mitbewerber ist nach der Legaldefinition des § 2 I 

Nr. 3 UWG jeder Unternehmer, der mit einem oder mehreren Unternehmern als 

Anbieter oder Nachfrager von Waren oder Dienstleistungen in einem konkreten 

Wettbewerbsverhältnis steht.

Verbände und Vereine sind nach dem Wettbewerbsrecht nur berechtigt Sie 

abzumahnen, wenn in dem Verein oder Verband eine erhebliche Anzahl von 

Konkurrenten des Abgemahnten als Mitglieder zusammengeschlossen sind.

Prüfen Sie den Adressaten: viele Abmahnungen werden an falsche Adressen, 

unkorrekte Firmenbezeichnungen oder an Privatpersonen gesendet, die tatsächlich für 

ein Unternehmen gehandelt haben. Hierdurch werden Möglichkeiten der Verteidigung 

geschaffen.Auch im Urheberrecht und Markenrecht darf nur der Rechteinhaber 

Ansprüche geltend machen.

Prüfen Sie die Formalien der Abmahnung von RechtsanwaltPrüfen Sie die Formalien der Abmahnung von RechtsanwaltPrüfen Sie die Formalien der Abmahnung von RechtsanwaltPrüfen Sie die Formalien der Abmahnung von Rechtsanwalt    Harmsen Harmsen Harmsen Harmsen 

Utescher, Neuer Wall 80, 20354 Hamburg, Utescher, Neuer Wall 80, 20354 Hamburg, Utescher, Neuer Wall 80, 20354 Hamburg, Utescher, Neuer Wall 80, 20354 Hamburg, 

Eine korrekte Abmahnung enthält sowohl eine knappe Schilderung der gerügten 

Handlung als auch Hinweise auf die davon betroffenen Gesetze. Der Vorwurf der 

(vermeintlichen) Rechtsverletzung muss dabei für den Abgemahnten tatsächlich 

nachvollziehbar geschildert werden und dadurch rechtlich zu würdigen sein.

Weitere notwendige Inhalte sind eine deutliche Aufforderung zur Unterlassung der 

beschriebenen Handlung und die Aufforderung zur Abgabe einer strafbewehrten 

Unterlassungs- und Verpflichtungserklärung unter Fristsetzung, Angabe der 

(angenommenen) Höhe eines Streitwertes und Aufforderung zur Erstattung der 

Rechtsverfolgungskosten sowie Androhung gerichtlicher Schritte bei fruchtlosem 

Ablauf der Frist. Nicht übersehen: Wirksame Abmahnungen müssen eine Unterschrift 

tragen!

Welche Reaktionsmöglichkeiten gibtWelche Reaktionsmöglichkeiten gibtWelche Reaktionsmöglichkeiten gibtWelche Reaktionsmöglichkeiten gibt    es bei Erhalt einer Abmahnung?es bei Erhalt einer Abmahnung?es bei Erhalt einer Abmahnung?es bei Erhalt einer Abmahnung?

Als Hauptforderung wird regelmäßig, abgesehen von der Beseitigung des gerügten 

Verhaltens, die Abgabe einer sogenannten strafbewehrten Unterlassungserklärung 
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verlangt. Oftmals ist es tatsächlich sinnvoll, wenn möglich, das gerügte Verhalten 

vorsichtshalber zumindest vorerst abzustellen. Man kann sich auch an den 

Abmahnenden wenden, um eine zumindest kurze Fristverlängerung zu erwirken.

Im Übrigen hat der Abgemahnte von Fall zu Fall mehrere Möglichkeiten auf die 

Abmahnung Rechtsanwalt Harmsen Utescher, Neuer Wall 80, 20354 Hamburg zu 

reagieren:

VerteidigungVerteidigungVerteidigungVerteidigung

Die geforderte Unterlassungserklärung abgeben (wobei die Kosten nur dann 

übernommen werden müssen, wenn die Abmahnung ordnungsgemäß formuliert 

wurde).Eine modifizierte Unterlassungserklärung abgeben (dies ist immer sinnvoll, 

wenn der Unterlassungsanspruch nur teilweise begründet ist. Einen außergerichtlichen 

Vergleich schließen (bei komplexen Angelegenheiten sinnvoll, wenn beide Parteien 

etwas voneinander wollen).

AngriffAngriffAngriffAngriff

Bei den zuständigen Gerichten sogenannte Schutzschriften hinterlegen und die 

einstweilige Verfügung abwarten (denkbar, wenn man sich seiner Sache sehr sicher 

ist) oder gleich eine negative Feststellungsklage erheben.

Kosten einer AbmahnungKosten einer AbmahnungKosten einer AbmahnungKosten einer Abmahnung

Ist die Abmahnung begründet, besteht ein Kosterstattungsanspruch gegen den 

Abgemahnten. Wenn dieser außergerichtlich eine Unterlassungserklärung ohne 

Anerkenntnis der Kostentragungspflicht abgibt, bleibt dem Abmahner nur die 

Möglichkeit, die Kosten einzuklagen. In dem Streit um die Kosten muss der 

Anspruchsteller darlegen und beweisen, dass die Abmahnung berechtigt war, die 

Kosten tatsächlich entstanden und in der geltend gemachten Höhe auch berechtigt 

sind.

Die Unterlassungserklärung sollte i. d. R. nicht so abgegeben werden, wie diese vom 

Abmahner eingefordert wird. Ansonsten können Einwendungen gegen die Abmahnung 

abgeschnitten werden.

Die Höhe der Kosten richtet sich nach dem in der Abmahnung zugrunde gelegten 

Gegenstandswert. Dieser beträgt im Wettbewerbsrecht bei einfach gelagerten Fällen 

bis 25.000,00 €. Üblich sind jedoch auch Streitwerte zwischen 50.000,00 € und 

100.000,00°€. Im Markenrecht liegt der durchschnittliche Streitwert zwischen 

100.000,00 € und 250.000,00 €. Im Urheberrecht werden der Abmahnung selten 

Streitwerte unter 10.000,00 € zugrunde gelegt.

Oft enthält die strafbewehrte Unterlassungserklärung die Verpflichtung, dem 

Anspruchsteller Anwaltskosten nach einer 1,3 Geschäftsgebühr gemäß Nr.°2300°VV°

RVG aus einem Streitwert XY zu erstatten. Sie sind nicht verpflichtet diese 

Verpflichtung abzugeben. Setzen Sie sich nicht selbstständig mit der Gegenseite in 

Verbindung hierdurch können weitere höhere Kosten entstehen.

Die Frist zur Abgabe derDie Frist zur Abgabe derDie Frist zur Abgabe derDie Frist zur Abgabe der    Unterlassungserklärung beträgt nur wenige Tage Unterlassungserklärung beträgt nur wenige Tage Unterlassungserklärung beträgt nur wenige Tage Unterlassungserklärung beträgt nur wenige Tage 

––––    sind derart kurze Fristensind derart kurze Fristensind derart kurze Fristensind derart kurze Fristen    rechtmäßig?rechtmäßig?rechtmäßig?rechtmäßig?

Aufgrund der in der Regel gegebenen Dringlichkeit in Urheber-, Marken- und 

Wettbewerbssachen sind Fristen von wenigen Tagen zumeist ausreichend. Wir 

empfehlen die gesetzte Frist zu notieren, da diese eingehalten werden sollte. Bei 

Nichteinhaltung der gesetzten Frist drohen weitere kostenauslösende Maßnahmen wie 

die Beantragung einer einstweiligen Verfügung durch den Abmahner.

Ob die in der Abmahnung von Rechtsanwalt HarmsenOb die in der Abmahnung von Rechtsanwalt HarmsenOb die in der Abmahnung von Rechtsanwalt HarmsenOb die in der Abmahnung von Rechtsanwalt Harmsen    Utescher, Neuer Utescher, Neuer Utescher, Neuer Utescher, Neuer 

Wall 80, 20354 Hamburg, geltend gemachten UnterlassungsWall 80, 20354 Hamburg, geltend gemachten UnterlassungsWall 80, 20354 Hamburg, geltend gemachten UnterlassungsWall 80, 20354 Hamburg, geltend gemachten Unterlassungs----,,,,    schadensschadensschadensschadens----    

und Auskunftsansprüche bestehen, sollten Sie durch auf dem jeweiligenund Auskunftsansprüche bestehen, sollten Sie durch auf dem jeweiligenund Auskunftsansprüche bestehen, sollten Sie durch auf dem jeweiligenund Auskunftsansprüche bestehen, sollten Sie durch auf dem jeweiligen    

Rechtsgebiet kompetente Rechtsanwälte prüfen lassen. Wir stehen Ihnen Rechtsgebiet kompetente Rechtsanwälte prüfen lassen. Wir stehen Ihnen Rechtsgebiet kompetente Rechtsanwälte prüfen lassen. Wir stehen Ihnen Rechtsgebiet kompetente Rechtsanwälte prüfen lassen. Wir stehen Ihnen 

gernegernegernegerne    Verfügung.Verfügung.Verfügung.Verfügung.
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